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Die Finanzierung der Terrorbekampfung wird instrumentalisiert
Das neue transnationale Repressionsinstrument der tirkischen Regierung, um
ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen

Inhalt

LEINIEITUNG. oo 1
Il. Grenziiberschreitende Repressionskampagne der tirkischen Regierung.......... 3
1. HintergrundinformationeN...........cooooiiiii 4
IV. Uberblick tiber die Beschliisse von April und Dezember 2021 zum Einfrieren
VON VEIMNOGENSWETTEN ...ttt 6
V. Zweck des Beschlusses ber das Einfrieren von Vermadgenswerten vom April
UNd DEZEMDET 2027 ... 7
a. Anderung von Artikel 7 des Gesetzes NI 6415, ........coovooovvorveeeecoeeeeeeeee 7
b. Einflussnahme auf auslandische Finanzinstitutionen und Financial Intelligence
S e 7

VI. Ergebnisse einer flr diesen Bericht durchgefiihrten Umfrage: Folgen des Bes-
chlusses Uber das Einfrieren von Vermogenswerten im April und Dezember 2021

.................................................................................................................................................. 8
VII. Berichte tiber die Anderungen des Gesetzes zur Verhinderung von Terroris-
musfinanzierung (GeSetz NI B64T5). ..o 9
a. Bericht von Amnesty International: Weaponising Counterterrorism | Turkey
ExploitsTerrorism Financing Assessment to Target Civil Society.........c..cccoovovevene... 9
b. Bericht der Stiftung Turkiye Uclincti Sektor Vakfi (TUSEV).....ovvvvvceiceece. 12
VIII. Internationaler Rechtsrahmen flr Antiterrorgesetze. ..., 12
IX. Instrumentalisierung der Antiterrorgesetze durch die tiirkische Regierung.....16
X. Unbeabsichtigte Folgen der FATF-Standards............ccccooooeoiiioocioecceeeeee 17
XL.SChIUSSTOIGEIUNG. ..., 19



Kübra Aydın
Rectangle

Kübra Aydın
Rectangle

Kübra Aydın
Rectangle

Kübra Aydın
Rectangle

Kübra Aydın
Rectangle

Kübra Aydın
Rectangle


KONFISZIERUNG
DES EIGENTUMS

VON
JOURNALISTEN

)

. Einleitung

1. Dieses Handbuch steht im Zu-
sammenhang mit dem Missbrauch von
Antiterrorgesetzen und ihren Instrumen-
ten durch die tlrkische Regierung, die
eigentlich zur Bekampfung der Terro-
rismusfinanzierung eingesetzt werden
sollten. Seit 2014, dem Jahr, in dem eine
regierungsnahe Gruppe namens ,Einheit
in der Justiz" (1) die Wahl zum Rat der
Richter und Staatsanwalte gewann,
haben die tirkischen Behorden die
dbermaRig weit gefassten Antiterror-
gesetze des Landes immer wieder aus
politischen Griinden missbraucht. Diese
Praxis erreichte nach dem Putsch-
versuch von 2016 ihren Hohepunkt.
Wahrend des darauffolgenden Ausnah-
mezustands, bei dem gegen mehr als
1,5 Millionen Personen strafrechtliche
Ermittlungen eingeleitet wurden, wurden
622.646 Personen wegen angeblicher
Mitgliedschaft in einer bewaffneten ter-
roristischen Vereinigung strafrechtlich
verfolgt, und 301.932 von ihnen wurden
von der Polizei festgenommen. (2) Nach
den Statistiken des tlirkischen Justizmi-
nisteriums hat die Anwendung der wich-
tigsten Antiterrorbestimmung, namlich
Art. 314 des tlrkischen Strafgesetz-
buchs (tStGB), durch die Staatsanwalte
des Landes im Laufe der Zeit immer
mehr zugenommen. Aus diesen Statis-
tiken geht hervor, dass die tirkischen
Staatsanwalte zwischen 2013 und 2020
insgesamt mehr als 420.000 Anklagen
nach Art. 314 tStGB erhoben haben und
dass zwischen 2016 und 2020 mehr als
265.000 Personen auf Grundlage dieses
Artikels verurteilt worden sind. (3)

2. In einer Entscheidung aus dem
Jahr 2020 stellte die Grolie Kammer
des Europaischen Gerichtshofs flir
Menschenrechte fest, dass es dieser
Bestimmung an Rechtsqualitat mangele
und sie nicht vorhersehbar sei. (4) Durch
diese eklatante Menschenrechtsverlet-

zung wurden nicht nur die Freiheitsrech-
te verletzt, sondern auch das Eigen-
tumsrecht von Hunderttausenden von
Menschen, sowohl durch administrative
als auch gerichtliche Maltnahmen. Ei-
nem Bericht mit dem Titel ,The Erosion
of Property Rights in Turkey" zufolge
wurden nach 2016 unter dem Vorwand
der Terrorismusbekampfung Vermo-
genswerte in Hohe von insgesamt 32
Milliarden US-Dollar beschlagnahmt
oder von der Regierung ibernommen.
(5) Unter demselben Vorwand wurden
auf Antrag der Exekutive oder der Justiz
insgesamt 213.696 Immobilien einge-
froren. (6)

Il. Grenziiberschreitende

Repressionskampagne

der tiirkischen Regierung

3. Laut Freedom House wird das
Phanomen transnationale Unter-
drickung zur neuen ,Normalitat". Es
bedeutet, dass autoritare Staaten tber
nationale Grenzen hinweg versuchen,
abweichende Meinungen in der Dias-
pora und in Exilgemeinschaften zum
Schweigen zu bringen. (7) Der Staat
beschuldigt bei solchen Kampagnen
immer wieder Personen, die eigentlich
das Ziel von Terrorismus sind. Laut
Freedom House beschuldigten die Staa-
ten in 58 % der 689 Falle von grenziiber-
schreitender Unterdriickung die Opfer
des Terrorismus. Der Bericht kommt
zu dem Schluss, dass die Staaten vier
Haupttaktiken angewandt haben: direkte
Angriffe, Kooptation anderer Lander,
Mobilitatskontrollen und Drohungen aus
der Ferne.

4. Nach 2016 begann die tlrkische
Regierung mit einer landeribergrei-
fenden Repressionskampagne, ,die ihr
hartes Vorgehen im Inland widerspie-
gelt" (8), sodass aufgrund dieses harten
Vorgehens selbst diejenigen, die aus
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dem Land geflohen sind, nicht mehr vor
Verfolgung sicher sind. Bis vor Kurzem
schloss das ein, dass die Turkei Auslie-
ferungsersuche gestellt hat, durch den
Missbrauch des Interpol-Meldesystems
und der Datenbank fur gestohlene und
verlorene Reisedokumente die Mobilitat
kontrolliert sowie illegale Uberstellungen
durchgefihrt hat, entweder allein oder in
Zusammenarbeit mit anderen Landern.
Seit 2016 steht die Einblirgerung von
Gilenisten ganz oben auf der internatio-
nalen politischen Agenda der Turkei, und
zu diesem Zweck hat die Turkei mehr
als 1000 Auslieferungsersuche an 109
Lander gestellt. (9) Es gibt jedoch keinen
einzigen Fall, in dem die Gerichte eines
Landes den Auslieferungsersuchen der
Tirkei stattgegeben hat. Die Gerichte
Griechenlands, Deutschlands, des Ver-
einigten Konigreichs, Brasiliens, Ruma-
niens, Bosniens, Polens, Montenegros
und Schwedens haben Auslieferungser-
suche der tirkischen Behorden abge-
lehnt, entweder wegen des politischen
Charakters der Anschuldigungen, oder
weil eine beiderseitige Strafbarkeit nicht
vorliegt oder wegen der Gefahr, dass die
Betreffenden in der Tirkei gefoltert oder
misshandelt werden. (10-11) In &hnli-
cher Weise hat Interpol bisher tiber 830
,Red Notice"-Ersuchen aus der Turkei
aufgrund ihres politischen Charakters/
Motivs abgelehnt. (12-13) Dennoch ist
es der Turkei gelungen, Gber 100 Perso-
nen ohne ordnungsgemafes Gerichts-
verfahren einzubtrgern, entweder allein
oder in Zusammenarbeit mit anderen
Landern, darunter Kenia, Albanien, Aser-
baidschan, Afghanistan, Kambodscha,
Gabun, Kosovo, Kasachstan, Libanon
und Pakistan. (14)

5. Im Jahr 2021 fligte die Turkei ih-
rem Werkzeugkasten flr transnationale
Repression ein neues Instrument hinzu:
die Instrumentalisierung internationaler

MaRnahmen zur Bekampfung der Ter-
rorfinanzierung. Dies wird in den folgen-
den Abschnitten im Detail erlautert.

lll. Hintergrundinformationen

6. Im Jahr 2011 wurde die Turkei von
der Financial Actions Task Force (FATF)
auf die Graue Liste gesetzt, (15) weil ihr
Rechtsrahmen und ihre ineffizienten
Praktiken in Bezug auf Geldwasche und
Terrorismusfinanzierung Mangel auf-
wiesen. Um Abhilfe zu schaffen, erliell
die Tirkei 2013 das Gesetz zur Verhin-
derung der Terrorismusfinanzierung
(Gesetz Nr. 6415), (16) was 2014 zur
Streichung von der Grauen Liste flhrte.

7.1m Dezember 2019 warnte die
FATF die Turkei wegen der Nichtein-
haltung mehrerer FATF-Empfehlungen,
insbesondere jener, die sich auf das
Einfrieren von Vermdgenswerten im Zu-
sammenhang mit Terrorismus und der
Verbreitung von Massenvernichtungs-
waffen beziehen. (17) Um zu vermeiden,
dass sie von der FATF auf die Graue
Liste gesetzt wird, anderte die Turkei im
Januar 2021 ihr Gesetz zur Verhinde-
rung der Terrorismusfinanzierung.

8. Von diesen Anderungen ist die
Bestimmung tber das ,Ersuchen an
auslandische Staaten um Einfrieren von
Vermdgenswerten und MalRnahmen flir
Vermogenswerte in der Turkei" (Artikel 7
des Gesetzes Nr. 6415) flr die vorlie-
gende Handreichung am wichtigsten:

Ersuchen an auslandische Staaten
um Einfrieren von Vermdgenswerten
und MaRnahmen fir Vermdgenswerte
in der Turkei

Artikel 7: (1) (Gedndert: 27.12.2020
— Art. 7262/38) Abgesehen von den in
den Artikeln 5 und 6 geregelten Themen
kann die Bewertungskommission aus
begriindetem Anlass, der belegt, dass
die Person, Institution oder Organisation




KONFISZIERUNG
DES EIGENTUMS
VON

JOURNALISTEN

El
=

die in den Artikeln 3 und 4 genannten
Handlungen begangen hat, beschlie-
Ren, dem Prasidenten einen Vorschlag
zu unterbreiten, um das Einfrieren ihrer
Vermdogenswerte im Ausland zu bean-
tragen.

(2) Die Entscheidung des Prasiden-
ten Uber die an auslandische Staaten
gerichteten Ersuchen um Einfrierung
von Vermaogenswerten wird dem er-
suchten Staat durch das Aulenministe-
rium mitgeteilt.

(3) (Hinzugefiigt: 27.12.2020 — Art.
7262/38) Abgesehen von den in den
Artikeln 5 und 6 geregelten Themen
kénnen die Finanz- und Innenminister
auf Vorschlag der Bewertungskommis-
sion aus begriindetem Anlass gemein-
sam beschliellen, Vermdgenswerte von
Personen, Institutionen oder Organisati-
onen, die die in den Artikeln 3 und 4 ge-
nannten Handlungen begangen haben,
nach ihrer gerichtlichen Verurteilung als
terroristische Organisation mit Sitz in
der Turkei einzufrieren oder, sofern der
begriindete Anlass nicht mehr besteht,
das Einfrieren dieser Vermdgenswerte
aufzuheben.

(4) (Hinzugefigt: 27.12.2020 — Art.
7262/38) Der Beschluss Uber das
Einfrieren von Vermdgenswerten, der
gemal Absatz 3 gefasst wurde, wird
unverzuglich umgesetzt und spates-
tens nach 48 Stunden dem vom Rat der
Richter und Staatsanwalte zu benen-
nenden Staatsgerichtshof in Ankara zur
Genehmigung vorgelegt. Das Gericht
entscheidet innerhalb von fiinf Tagen
nach Prifung des Vorliegens eines be-
grindeten Anlasses, ob der Beschluss
tiber das Einfrieren von Vermogenswer-
ten aufrechtzuerhalten oder aufzuheben
ist, und teilt seine Entscheidung der
Ermittlungsbehdrde fir Finanzkriminali-
tat MASAK mit. Gegen die Entscheidung
des Gerichts kann nach den Bestim-

mungen der Strafprozessordnung ein
Rechtsmittel eingelegt werden.

(5) (Hinzugeflgt: 27.12.2020 — Art.
7262/38) Die Bewertungskommissi-
on priift ab der Veroffentlichung des
Beschlusses zum Einfrieren von in der
Turkei befindlichen Vermdgenswerten
im Amtsblatt alle sechs Monate das
Vorliegen des begriindeten Anlasses
und unterbreitet den zustandigen Minis-
tern ihren Vorschlag.

(6) (Hinzugeflgt: 27.12.2020 — Art.
7262/38) Antrage der betroffenen Per-
sonen auf Aufhebung eines Beschlusses
zum Einfrieren von Vermdgenswerten
sind an die Bewertungskommission zu
richten. Die Kommission unterbreitet
den zustandigen Ministern ihre Vor-
schlage zu den Antragen. Antrage, die
als unzulassig erachtet werden, werden
gemal Absatz 4 zur Priifung an das
zustandige Gericht verwiesen.

(7) (Hinzugeflgt: 27.12.2020 — Art.
7262/38) In einem Fall, in dem geman
Absatz 3 eine Entscheidung Uber das
Einfrieren von Vermdgenswerten, die
sich in der Turkei befinden, getroffen
wird, entscheidet die MASAK, ob Ankla-
ge mit einem Antrag auf Einleitung von
Ermittlungen gegen die betreffenden
Personen gemal’ der Strafprozess-
ordnung erhoben werden soll. Die im
Anschluss an eine Ermittlung oder Straf-
verfolgung ergangenen Entscheidungen
werden der MASAK zur Vorlage bei der
Bewertungskommission tdbermittelt.

9. Nach dieser Anderung erlieR die
Regierung im April 2021 ein Dekret tber
das Einfrieren von Vermdégenswerten fir
377 Personen. Von diesen 377 Personen
werden 205 mit der Giilen-Bewegung
in Verbindung gebracht, die tbrigen
172 mit der Arbeiterpartei Kurdistans
(PKK), der Revolutionaren Volksbefrei-
ungspartei/-front (DHKP/C) und dem
IS. (18) Im November 2021 setzte die
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FATF die Turkei jedoch erneut auf ihre
Graue Liste, und der FATF-Vorsitzende
sagte: ,Die Tlrkei muss zeigen, dass sie
komplexe Falle von Geldwasche wirk-
sam angeht, dass sie die Verfolgung von
Terrorismusfinanzierung betreibt ... und
Fallen den Vorrang einraumt, bei denen
es um von den Vereinten Nationen
benannte Terrororganisationen wie den
IS und Al-Qaida geht", und fligte hinzu,
dass die FATF sich der Besorgnis von
Menschenrechtsorganisationen Uber die
Behandlung der tirkischen Zivilgesell-
schaft bewusst sei. (19) Im Dezember
2021 verabschiedete die Turkei ein
weiteres Dekret zum Einfrieren von Ver-
mogenswerten, das 770 naturliche und
juristische Personen (20-21) betrifft, von
denen 455 mit der Gllen-Bewegung in
Verbindung stehen.

IV. Uberblick iiber die Beschliisse
von April und Dezember 2021 zum
Einfrieren von Vermogenswerten

10. Diese beiden Beschliisse rich-
teten sich gegen die Giilen-Bewegung,
die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK),
die Revolutionare Volksbefreiungspar-
tei/-front (DHKP/C) und den IS. Wah-
rend PKK, DHKP/C und IS international
als terroristische Organisationen einge-
stuft werden, gibt es aulier der Turkei
kein Land, das die Giilen-Bewegung
als terroristische Organisation betrach-
tet. Dennoch wurden von den 1147
Personen, die ins Visier genommen
wurden, 670 wegen ihrer angeblichen
Zugehorigkeit zur Gllen-Bewegung zur
Zielscheibe. Unter diesen 670 Personen
befanden sich Journalisten, Akademiker,
Schriftsteller, Lehrer und Rechtsanwalte,
von denen die meisten aufgrund der po-
litisch motivierten Verfolgung durch die
tirkische Regierung in demokratischen
westlichen Landern Asyl erhalten haben.
Das zweite Dekret vom 20. Dezember

2021 richtete sich beispielsweise gegen
34 Journalisten, die Mitglieder der
Internationalen Journalisten-Foderation
mit Sitz in Brissel sind. Von diesen 34
Journalisten Uben 22 noch immer ihren
Beruf im Ausland aus. Die betroffenen
Journalisten leben derzeit in den USA,
Deutschland, den Niederlanden, dem
Vereinigten Konigreich, Schweden und
Kanada. Das erste Dekret vom 7. April
2021 zielte auch auf im Ausland lebende
Journalisten, Kolumnisten, Autoren und
Akademiker ab.

11. Diese ins Visier genommenen
Journalisten sind lautstarke Kritiker der
tirkischen Regierung und dokumentie-
ren auch Menschenrechtsverletzungen
und Korruptionsfalle in der Turkei. Der
Journalist Cevheri Gliven zum Beispiel,
der 450.000 Abonnenten seines You-
Tube-Kanals und 222.000 Follower auf
Twitter hat, berichtet ausfihrlich tber
Folter, willkrliche Inhaftierungen und
Korruptionsfalle in der Turkei. Auch die
Journalistin Seving Ozarslan von Bold
Media (mit 385.000 Abonnenten bei
YouTube) berichtet Uber Folter und die
Inhaftierung von Frauen. Der in den
Niederlanden lebende Journalist Basri
Dogan, der 2020 mit dem Koniglichen
Orden der Niederlande ausgezeichnet
wurde, ist einer der Journalisten, die
ins Visier gegnommen wurden. (22) Der
Journalist Mehmet Cerit, Chefredak-
teur der niederlandischen Zeitung De
Kranttekening, wurde ebenfalls zur Ziel-
scheibe der tirkischen Regierung. (23)
Gegenwartig gehort der in Schweden le-
bende Journalist und Chefredakteur des
Nordic Monitor, Abdullah Bozkurt, (24)
der Uber die Radikalisierung in der Tirkei
und die Beziehungen der tiirkischen
Regierung zu dschihadistischen Grup-
pen berichtet und 2020 ebenfalls Opfer
eines tatlichen Angriffs wurde, (25) zu
den Personen, gegen die das Dekret
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vom 20. Dezember 2021 gerichtet ist.
Ein weiterer Nordic-Monitor-Journalist,
Levent Kenez, dessen Auslieferungs-
antrag von der Tirkei vor Kurzem von
den schwedischen Gerichten aufgrund
seines politischen Charakters und man-
gelnder Begriindetheit abgelehnt wurde,
(26) gehort ebenfalls zu den Personen,
die von dem Erlass vom 20. Dezem-
ber 2021 betroffen sind. Ein weiterer,
derzeit in Schweden lebender Journalist
und Akademiker, Biilent Kenes, der ein
Buch mit dem Titel ,A Genocide in the
Making" (Ein Volkermord im Entstehen)
verfasst hat, ist ebenfalls ins Visier der
tlrkischen Regierung geraten.

V. Zweck des Beschlusses iiber das
Einfrieren von Vermoégenswerten vom
April und Dezember 2021

12. Die finanzielle Unterdriickung
von Journalisten und anderen Regie-
rungskritikern gehort seit Langem zum
Repressionsinstrumentarium der tir-
kischen Regierung. Im Dezember 2016
froren Istanbuler Friedensstrafrichter in
einem einzigen Beschluss das Vermo-
gen von 54 Journalisten ein. (27) Wie
bereits erwahnt, wurden unter dem Vor-
wand der Terrorismusbekampfung Ver-
maogenswerte in Hohe von insgesamt 32
Mrd. USD beschlagnahmt oder von der
Regierung tbernommen, und insgesamt
213.696 Immobilien wurden auf Antrag
der Exekutive oder der Justiz unter dem-
selben Vorwand eingefroren. (28) Durch
einen Verwaltungserlass wurden nun
dieselben Journalisten, gegen die sich
die Anordnung des Istanbuler Friedens-
gerichts vom Dezember 2016 richtete,
ins Visier genommen. Da ihr gesamtes
Vermdgen in der Turkei bereits be-
schlagnahmt oder eingefroren worden
war, bestand keine Notwendigkeit fiir
einen Verwaltungserlass, der dasselbe
anordnet. Es ist offensichtlich, dass die

beiden betreffenden Verwaltungserlasse
von 2021 darauf abzielen, Journalisten
im Ausland zu verfolgen, indem man
sich den internationalen Mechanismus
zur Bekampfung der Terrorismusfinan-
zierung zunutze machte.

a. Anderung von Artikel 7 des Ge-
setzes Nr. 6415

13. Mit dieser Anderung vom 27. De-
zember 2020 hat die Tirkei einen neuen
Mechanismus eingefihrt, um Ersuchen
um das Einfrieren von Vermogenswer-
ten an das Ausland zu stellen.

Artikel 7: (1) (Gedndert: 27.12.2020
— Art. 7262/38) Abgesehen von den in
den Artikeln 5 und 6 geregelten Themen
kann die Bewertungskommission aus
begriindetem Anlass, der belegt, dass
die Person, Institution oder Organisation
die in den Artikeln 3 und 4 genannten
Handlungen begangen hat, beschlie-
Ren, dem Prasidenten einen Vorschlag
zu unterbreiten, um das Einfrieren ihrer
Vermodgenswerte im Ausland zu bean-
tragen.

(2) Die Entscheidung des Prasiden-
ten Uber die an auslandische Staaten
gerichteten Ersuchen um Einfrierung
von Vermdogenswerten wird dem er-
suchten Staat durch das AuRenministe-
rium mitgeteilt.

14. Dieser neue Verwaltungsmecha-
nismus zeigt die klare Absicht der tlr-
kischen Regierung, im Ausland lebende
Personen ins Visier zu nehmen. Sie hat
daher zwei Dekrete gegen im Ausland
lebende Personen erlassen, deren
Vermdgen in der Tirkei bereits von den
Justizbehdrden beschlagnahmt wurde
(siehe § 12, 8§ 18-22).

b. Einflussnahme auf auslandische
Finanzinstitutionen und Financial Intel-
ligence Units

15. Es gibt 54 Banken in der Tirkei,
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darunter 21 auslandische Banken. (29)
AuRerdem gibt es 27 zugelassene Zah-
lungsinstitute (30) und 29 zugelassene
E-Geld-Institute. (31) Sie alle unterliegen
den turkischen Gesetzen und Vorschrif-
ten und werden von der Behorde fir
Bankenregulierung und Bankenaufsicht
(BDDK), der Zentralbank und der Er-
mittlungsbehorde fir Finanzkriminalitat
(MASAK) kontrolliert. (32)

16. Es gibt auch mehrere multi-
nationale Financial Intelligence Units
und Due-Diligence-Unternehmen, die
Niederlassungen in der Tirkei haben.
So haben beispielsweise multinationale
Unternehmen wie Refinitiv World-Check
und LexisNexis Niederlassungen oder
Partner in der Turkei, die Daten, ein-
schliellich personenbezogener Daten
von Einzelpersonen, sammeln, verarbei-
ten und an ihre Kunden in der ganzen
Welt weitergeben.

17. Auf diese Weise gelangen Daten
Uber politische Verfolgungsmalinahmen
der tirkischen Behdrden gegen ihre Kri-
tiker in die Datenbanken dieser Banken
und Unternehmen, werden ins Ausland
Ubermittelt und konnen in Datenbanken
im Ausland aufgenommen werden.
Dieser Sachverhalt wird im Folgenden
anhand realer Vorfalle naher erlautert
(siehe §§18-22).

VI. Ergebnisse einer fiir diesen Be-
richt durchgefiihrten Umfrage: Folgen
des Beschlusses iiber das Einfrieren
von Vermogenswerten im April und
Dezember 2021

18. Im Rahmen dieses Berichts
haben wir eine Umfrage unter 34 Per-
sonen durchgefiihrt, die von der An-
wendung der beiden genannten Dekrete
betroffen sind und derzeit im Ausland
leben. Darunter sind 13 Akademiker,

6 Journalisten im Exil, 2 Menschen-
rechtsverteidiger (Mitarbeiter von

Menschenrechts-NGOs), 1 Rechtsan-
walt, 2 Studenten und 10 Personen aus
anderen Berufen. 20 sind als politische
Flichtlinge anerkannt, 10 sind Ein-
wanderer, die aus Angst vor politischer
Verfolgung im Ausland leben, 4 haben
die doppelte Staatsbiirgerschaft. 17
leben in der Europaischen Union, 9 im
Vereinigten Konigreich und 8 in den USA
und Kanada.

19. Von den 34 Teilnehmern der
Umfrage haben 17 kein Vermdgen in
der TUrkei, die anderen 17 schon. Gegen
12 dieser 17, die Uber Vermogen in der
Tirkei verfiigen, wurden bereits durch
richterliche Anordnungen MaRnahmen
zum Einfrieren von Vermdgenswerten
ergriffen. Wirde der Zweck dieser Mal3-
nahmen nicht darin bestehen, sie im
Ausland ins Visier zu nehmen, bestiinde
kein Anlass, auf 29 der 34 Teilnehmer
MaRnahmen auf Grundlage dieser
Erlasse anzuwenden, da diese Personen
entweder kein Vermogen in der Tirkei
haben oder deren Vermdgenswerte
bereits durch richterliche Beschlisse
eingefroren worden sind.

20. 19 Teilnehmer gaben an, dass
sie unmittelbar nach dem Bekannt-
werden des entsprechenden Dekrets
mit einem oder mehreren negativen
Konsequenzen konfrontiert wurden. 9
Teilnehmern wurde die Eréffnung eines
Bankkontos verweigert, die Bankkonten
von 3 Teilnehmern wurden von ihren
Banken aufgel6st, die Kreditkarten
von 2 Teilnehmern wurden gekiindigt,
und die Konten von 3 Teilnehmern auf
Online-Zahlungsplattformen wurden
geschlossen. Die deutsche Zeitung Die
Welt berichtete, dass die Deutsche Bank
die Konten einiger ihrer tlirkischstam-
migen Kunden aus demselben Grund
geschlossen hatte. (33) AuRerdem
verlangten die Banken von 5 Teilneh-
mern eine Erklarung, um entscheiden zu
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kdnnen, ob sie sie als Kunden behalten
wollten.

21. Die meisten Teilnehmer gaben
an, dass ihre Bank oder die Online-Zah-
lungsplattformen auf ihre Namen in
Verbindung mit den Dekreten durch die
Datenbanken Refinitiv World-Check und
LexisNexis aufmerksam wurden. Einige
Teilnehmer gaben an, dass die tlrkische
Botschaft in ihrem Land die Banken
besuchte und sie tber die Dekrete
informierte.

22. Diese Ergebnisse zeigen, dass
die tirkische Regierung Instrumente zur
Terrorismusbekdmpfung einsetzt, um
landertbergreifende politische Repres-
sion zu verschleiern. Noch schlimmer
ist, dass es dem tiirkischen Auf3en-
ministerium zwar nicht gelungen ist,
auslandische Regierungen zu tauschen,
aber dennoch private Einrichtungen wie
Banken und andere Finanzinstitute zu
beeinflussen.

VILI. Berichte iiber die Anderungen
des Gesetzes zur Verhinderung von
Terrorismusfinanzierung (Gesetz Nr.
6415)

a. Bericht von Amnesty Internati-
onal: Weaponising Counterterrorism
| Turkey ExploitsTerrorism Financing
Assessment to Target Civil Society (34)

23. In dem Bericht heilt es:

Mit dem Gesetz Nr. 6415 wurde
der Straftatbestand der ,Finanzierung
des Terrorismus" eingefiihrt und das
Einfrieren von Vermdgenswerten vor-
gesehen, um eine solche Finanzierung
zu verhindern. Nach diesem Gesetz ist
es unter anderem verboten, Gelder fur
Handlungen zu sammeln oder bereitzu-
stellen, die als terroristische Straftaten
im Rahmen des tlirkischen Antiterror-
gesetzes Nr. 3713 vom 12. April 1991
eingestuft werden. Es gibt keine all-
gemein gliltige Definition des Begriffs

,Terrorismus" im internationalen Recht,
was dazu geflhrt hat, dass die Staaten
ihre eigenen, oft vagen und GbermaRig
weit gefassten Definitionen haben. ... Die
Konstellation der derzeit in der Turkei
geltenden Gesetze zur Terrorismusbe-
kampfung enthalt unannehmbar weit
gefasste Definitionen von , Terrorismus”
und ,terroristischen Straftatern”. Wie
die UN-Sonderberichterstatter in der
Mitteilung an die Regierung vom 26.
August 2020 feststellten, definiert das
turkische Recht , Terrorismus" im Sinne
politischer Ziele einer Organisation und
nicht durch das spezifische Verhalten
eines Taters, d. h. durch die konkrete
Absicht, Tod oder schwere Korperver-
letzung zu verursachen. Ebenso ist es
nicht erforderlich, dass eine Person ein
schweres Verbrechen gegen den Staat
begangen hat, das einen spezifischen,
klar zéhlbaren Schaden verursacht hat,
damit eine Person als ,terroristischer
Straftater” gemald Artikel 2 des Antiter-
rorgesetzes (Gesetz Nr. 3713) gilt. Die
Artikel 3 und 4 des Gesetzes Nr. 3713
flihren vage terroristische Straftaten auf,
die nach den einschlagigen Artikeln des
tlrkischen Strafgesetzbuchs strafbar
sind, so z. B. Artikel 7/2, der ,Propagan-
da fir eine terroristische Organisation”
unter Strafe stellt. ... Die Bestimmun-
gen des tlrkischen Strafgesetzbuchs,
die terrorismusbezogene Straftaten
unter Strafe stellen, wie z. B. Artikel 314
(Mitgliedschaft in einer terroristischen
Vereinigung), 220/6 (Begehung einer
Straftat im Namen einer terroristischen
Vereinigung, ohne deren Mitglied zu
sein) und 220/7 (Unterstlitzung ei-

ner terroristischen Vereinigung, ohne
deren Mitglied zu sein), werden von den
Behorden in der Tirkei routinemaRig
dazu verwendet, Personen zu verurtei-
len, ohne dass eindeutige und tber-
zeugende Beweise fUr die Begehung
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der angeblichen Straftaten vorliegen.

Die Staatsanwalte wenden in der Regel
keine klaren Kriterien an, die angeben,
welche spezifischen Handlungen der
angeblichen ,Unterstiitzung" einer be-
waffneten Gruppe Straftaten darstellen,
einschlieBlich einer klaren Angabe, wann
eine solche Unterstiitzung an sich eine
erkennbare Straftat ist oder wann sie
direkt mit der Planung oder Begehung
einer erkennbaren Straftat verbunden
sein muss. In den meisten Fallen legen
die Staatsanwalte weder Beweise vor,
die eine Verbindung zu einer terro-
ristischen Vereinigung belegen, noch
versuchen sie zu beweisen, dass der
Beschuldigte eine Straftat begangen hat,
die den Tatbestand der ,Unterstiitzung
einer terroristischen Vereinigung" erfiillt.
In den letzten funf Jahren ist es, wie

die nachstehenden Beispiele sehr gut
zeigen, zu gerichtlicher Routine gewor-
den, Personen wegen weit gefasster und
nicht definierter terrorismusbezogener
Straftaten zu verfolgen und zu verur-
teilen — ohne glaubwdirdige und aus-
reichende Beweise und allein aufgrund
ihrer tatsachlichen oder vermeintlichen
politischen Ansichten.

24. Derselbe Bericht von Amnesty
International unterstrich auch, dass es
in der Tlrkei keine Rechtsmittel fur die
Opfer missbrauchlichen Einsatzes von
Antiterrorgesetzen durch die tiirkischen
Behorden gibt:

Eine unabhangige und unparteiische
Justiz ist von grundlegender Bedeu-
tung fir die rechtliche Durchsetzbarkeit
der Menschenrechte und den Zugang
zu wirksamen Rechtsbehelfen. In den
letzten Jahren haben die Kontrolle der
Exekutive und der politische Einfluss
auf die Justiz in der Tirkei drastisch
zugenommen, was die Gerichte dazu
veranlasst, routinematlig unbegriindete
Anklagen zu akzeptieren und Akteure

der Zivilgesellschaft zu verfolgen und
zu verurteilen, nur weil sie die Regie-
rungspolitik kritisiert haben oder als
politische Gegner der Regierung gelten.
Durch dieses Phanomen, dass keine
Beweise erforderlich sind, wurde die
tirkische Justiz so weit untergraben,
dass jede Vorstellung von einer echten
Unabhéangigkeit illusorisch ist. Richter
und Staatsanwalte sind standig unan-
gemessenem Druck ausgesetzt, da sie
Versetzung, Entlassung oder disziplina-
rische MaRnahmen und strafrechtliche
Ermittlungen riskieren, wenn sie Ent-
scheidungen treffen, die als regierungs-
feindlich gelten. Die Tirkei steht in der
Region des Europarats an zweiter Stelle,
was die Zahl der VerstoRe bei Urteilen
betrifft, die vor den Europaischen Ge-
richtshof fir Menschenrechte gebracht
werden. In 85 von 97 Urteilen, die die
Turkei im Jahr 2020 betrafen, stellte der
Europaische Gerichtshof mindestens ei-
nen Verstol fest, wobei sich die meisten
VerstoRe auf Artikel 5 (Recht auf Freiheit
und Sicherheit — 16 Urteile), Artikel 6
(Recht auf ein faires Verfahren — 23 Ur-
teile), Artikel 10 (Freiheit der Meinungs-
aulerung — 31 Urteile) und Artikel 11
(die Versammlungs- und Vereinigungs-
freiheit — 11 Urteile) bezogen.

Nach dem Putschversuch 2016
wurde der Ausnahmezustand verhangt,
wahrend dessen sich die Verfahrensga-
rantien und der Zugang zu wirksamen
innerstaatlichen Rechtsbehelfen in
der Turkei erheblich verschlechterten.
Infolgedessen wurde das Recht auf ein
faires Verfahren nach internationalen
Standards erheblich untergraben. Auch
der Grundsatz der Unschuldsvermutung
und das Recht auf einen wirksamen
Rechtsbehelf wurden bei der Strafver-
folgung und bei Massenentlassungen
routinemanig verletzt. Diese Verstolie
gegen faire Verfahren dauern bis heute
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an, da viele der NotstandsmaRnahmen
nach dem Ende des Ausnahmezustands
im Jahr 2018 in das allgemeine Straf-
recht aufgenommen wurden. Wahrend
des Ausnahmezustands 2016—2018
wurden mehr als 1300 Vereinigungen
und Stiftungen sowie Uber 180 Medi-

en durch Exekutivdekrete wegen nicht
naher bezeichneter Verbindungen zu
Jterroristischen" Organisationen dauer-
haft geschlossen. ... Solche Exekutivde-
krete wurden nur einer oberflachlichen
parlamentarischen oder gerichtlichen
Prifung unterzogen. Das tlrkische
Verfassungsgericht lehnte Klagen gegen
solche staatlichen Ubergriffe mit der
Begriindung ab, es sei nicht zustandig
fur die Uberpriifung von Exekutivdekre-
ten, die im Rahmen eines Ausnahmezu-
stands erlassen wurden. Fast 130.000
Beschaftigte des offentlichen Sektors,
darunter auch Gewerkschafter und Aka-
demiker, die sich flir Menschenrechte
einsetzen, wurden fristlos entlassen und
erhielten ein dauerhaftes Arbeitsverbot
im offentlichen Sektor oder sogar in
ihrem Beruf insgesamt, weil die zustan-
digen Behorden die unbegriindete Be-
hauptung aufstellten, diese Beschéaftig-
ten hatten ,Verbindungen zu verbotenen
Gruppen", wiirden ,ihnen angehdren,
mit ihnen in Verbindung stehen oder mit
ihnen kommunizieren”. Die Entlassun-
gen enthielten weder konkrete Beweise
noch Einzelheiten Uber das angebliche
Fehlverhalten. So wurden mehr als 4000
Richter und Staatsanwalte — ein Drittel
der tlrkischen Justiz — in vereinfachten
Verfahren, die per Exekutivdekret einge-
flihrt worden waren, wegen angeblicher
Verbindungen zu ,terroristischen" Orga-
nisationen entlassen, ohne dass konkre-
te Beweise vorgelegt wurden oder ein
faires Verfahren stattfand, was zu einer
Vielzahl von Menschenrechtsverletzun-
gen fiihrte, darunter Verletzungen des

Grundsatzes der Unschuldsvermutung
und des Rechts auf ein faires Verfah-
ren und auf Freiheit und Sicherheit der
Person sowie des Rechts auf Arbeit und
Freizligigkeit.

Die Anwendung von Notstandsbe-
fugnissen im Namen der Terrorismus-
bekampfung wahrend des zweijahrigen
Ausnahmezustands beeintrachtigte die
Wahrnehmung der Menschenrechte
und das Funktionieren der Strafjustiz —
unter anderem durch die Einschrankung
der Rechte auf Verteidigung und auf
ein faires Verfahren — durch die Verab-
schiedung missbrauchlicher Rechts-,
Verwaltungs- und Sicherheitsmalinah-
men. Wie bereits erwahnt, blieben diese
MaRnahmen auch nach dem Ende des
Ausnahmezustands in Kraft, als das Ge-
setz Nr. 7145 erlassen wurde, mit dem
sie in das allgemeine Recht integriert
wurden. Infolgedessen haben die tir-
kischen Behorden die Anwendung von
Ausnahmemafinahmen ,normalisiert"
und sich selbst ein erheblich erweitertes
Spektrum an Befugnissen eingeraumt,
die routinemaRig genutzt werden, um
gegen zivilgesellschaftliche Akteure und
andere Personen vorzugehen, darunter
Richter und Arbeiter, die sie als Gegner
betrachten. Im Jahr 2017 wurden mit
Anderungen der tiirkischen Verfassung
auch die Zusammensetzung und das
Verfahren zur Ernennung der Mitglieder
des Rates der Richter und Staatsanwal-
te gedndert. Diese Anderungen haben
die Unabhangigkeit und Unparteilichkeit
der Justiz weiter ausgehohlt, indem
sie die Befugnisse der Exekutive zur
politischen Einflussnahme auf den Rat
gestarkt haben. Da es keine unabhan-
gige Justiz gibt, haben gemeinnitzige
Organisationen kaum eine Moglichkeit,
gegen Menschenrechtsverletzungen
vorzugehen, die sich aus staatlichen
MaRnahmen im Rahmen des Gesetzes
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Nr. 7262 ergeben, und einen wirksamen
Rechtsbehelf zu finden.

25. Die Schlussfolgerungen von
Amnesty International im Hinblick auf
die Tirkei sind richtig. Die 4. GroRe
Strafkammer zu Ankara, die fir die
Uberpriifung von Verwaltungsbeschliis-
sen zum Einfrieren von Vermadgenswer-
ten zustandig ist, hat die Beschlisse
vom April und Dezember 2021, die
Gegenstand dieser Studie sind, am 9.
April 2021 (35) und am 29. Dezember
2021 (36) abgesegnet. Die Teile des
Urteils, die die Schlussfolgerung des
Gerichts begrtinden, umfassen nur etwa
eineinhalb Seiten, in denen das Gericht
hauptsachlich die gesetzlichen Bestim-
mungen zitiert — man bedenke, dass es
sich um eine Entscheidung handelt, in
der es um die Rechte von mehr als 1100
Personen geht. Einspriiche gegen die-
ses bestatigende Urteil wurden von der
5. GroRen Strafkammer zu Ankara mit
einer halbseitigen Erklarung und ohne
jegliche Begriindung abgewiesen. (37)
Der Antrag von Betroffenen, eine Kopie
der Verfahrensakten zu erhalten, um
ihr Recht auf Berufung wirksam wahr-
nehmen zu kénnen, wurde von der 4.
Grofe Strafkammer zu Ankara ebenfalls
abgelehnt.

b. Bericht der Stiftung Tiirkiye
Ugiincii Sektor Vakfi (TUSEV)

26. In ihrem Bericht vom Februar
2021 kam die Stiftung zu dem Schluss,
dass die tlrkischen MaRnahmen zur
Bekampfung der Terrorismusfinanzie-
rung nicht verhaltnismaRig seien und
legitime zivile Aktivitaten behinderten
und daher gegen die Empfehlungen der
FATF verstielRen. (38)

VIII. Internationaler Rechtsrahmen
fiir Antiterrorgesetze

27. Der Terrorismus greift die Werte
an, die der Charta der Vereinten Na-

tionen zugrunde liegen: die Achtung

der Menschenrechte, die Rechtsstaat-
lichkeit, Kriegsregeln zum Schutz der
Zivilbevolkerung, Toleranz zwischen
Volkern und Nationen und die friedliche
Beilegung von Konflikten. (39) Die Ge-
schichte hat bewiesen, dass kein Land
auf der Welt vollig sicher vor Terroris-
mus ist, ganz gleich, wie machtig die
Sicherheitsapparate sind. Daher ist eine
internationale Zusammenarbeit bei der
Terrorismusbekampfung erforderlich,
die jedoch aufgrund des Fehlens einer
einheitlichen internationalen Defini-
tion des Begriffs , Terrorismus" nicht
effektiv ist. Trotz mehrerer Versuche der
Vereinten Nationen, des Europarats und
der Europaischen Union ist die Initiative,
einen universellen Konsens tber die
Definition des Begriffs , Terrorismus" zu
erzielen, gescheitert.

Definitionsversuche

der Vereinten Nationen

28. Das Internationale Ubereinkom-
men zur Bekdmpfung der Finanzierung
des Terrorismus von 1999 definiert Ter-
rorismus als ,eine ... Handlung .., die den
Tod oder eine schwere Kdrperverletzung
einer Zivilperson oder einer anderen
Person, die bei einem bewaffneten
Konflikt nicht aktiv an den Feindseligkei-
ten teilnimmt, herbeifiihren soll, wenn
diese Handlung aufgrund ihres Wesens
oder der Umstande darauf abzielt, die
Bevdlkerung einzuschiichtern oder eine
Regierung oder internationale Organisa-
tion zu einem Tun oder Unterlassen zu
notigen”. (40)

29. Die Resolution des Sicherheits-
rates der Vereinten Nationen aus dem
Jahr 2004 fihrt diese Definition weiter
aus und besagt, dass terroristische
Handlungen ,Straftaten [sind], nament-
lich auch gegen Zivilpersonen, die mit
der Absicht begangen werden, den Tod
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oder schwere Korperverletzungen zu
verursachen, oder Geiselnahmen, die
mit dem Ziel begangen werden, die
ganze Bevolkerung, eine Gruppe von
Personen oder einzelne Personen in
Angst und Schrecken zu versetzen,
eine Bevolkerung einzuschichtern
oder eine Regierung oder eine inter-
nationale Organisation zu einem Tun
oder Unterlassen zu nétigen”. (41) Die
Generalversammlung der Vereinten
Nationen bekraftigte diese Definition
im Januar 2006 (Resolution 60/43) und
definierte terroristische Handlungen
als ,kriminelle Handlungen, die dazu
gedacht oder darauf angelegt sind, die
breite Offentlichkeit, einen bestimmten
Personenkreis oder bestimmte Perso-
nen zu politischen Zwecken in Terror zu
versetzen". (42)

Definitionsversuche

der Europaischen Union

30. Das Europaische Ubereinkom-
men zur Bekampfung des Terrorismus
von 1977 enthalt keine Definition des
Begriffs Terrorismus. Um diesem
Mangel abzuhelfen, hat der Rat der
Europaischen Union in seinem Rahmen-
beschluss zur Terrorismusbekampfung
vom 13. Juni 2002 Leitlinien fir die
Definition einer terroristischen Straf-
tat festgelegt. (43) Nach Artikel 1 des
Rahmenbeschlusses sind terroristische
Straftaten ,nach den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften als Straftaten
definierte vorsatzliche Handlungen, die
durch die Art ihrer Begehung oder den
jeweiligen Kontext ein Land oder eine
internationale Organisation ernsthaft
schadigen konnen, wenn sie mit dem
Ziel begangen werden,

- die Bevolkerung auf schwerwie-
gende Weise einzuschichtern oder

- 6ffentliche Stellen oder eine inter-
nationale Organisation rechtswidrig zu

3

einem Tun oder Unterlassen zu zwingen
oder

- die politischen, verfassungsrecht-
lichen, wirtschaftlichen oder sozialen
Grundstrukturen eines Landes oder
einer internationalen Organisation ernst-
haft zu destabilisieren oder zu zerstoren:

a) Angriffe auf das Leben einer Per-
son, die zum Tode fiihren konnen;

b) Angriffe auf die kdrperliche Unver-
sehrtheit einer Person;

¢) Entfiihrung oder Geiselnahme;

d) schwerwiegende Zerstérungen
an einer Regierungseinrichtung oder
einer offentlichen Einrichtung, einem
Verkehrsmittel, einer Infrastruktur
einschlietlich eines Informatiksystems,
einer festen Plattform, die sich auf
dem Festlandsockel befindet, einem
allgemein zugéanglichen Ort oder einem
Privateigentum, die Menschenleben ge-
fahrden oder zu erheblichen wirtschaftli-
chen Verlusten fihren kdnnen;

e) Kapern von Luft- und Wasserfahr-
zeugen oder von anderen &ffentlichen
Verkehrsmitteln oder Giitertransport-
mitteln;

f) Herstellung, Besitz, Erwerb, Beftr-
derung oder Bereitstellung oder Verwen-
dung von Schusswaffen, Sprengstoffen,
atomaren, biologischen und chemi-
schen Waffen sowie die Forschung und
Entwicklung im Zusammenhang mit
biologischen und chemischen Waffen,

g) Freisetzung geféhrlicher Stoffe
oder Herbeifiihren von Branden, Uber-
schwemmungen oder Explosionen,
wenn dadurch das Leben von Menschen
gefahrdet wird;

h) Stérung oder Unterbrechung der
Versorgung mit Wasser, Strom oder
anderen lebenswichtigen natdrlichen
Ressourcen, wenn dadurch das Leben
von Menschen geféahrdet wird;

i) Drohung, eine der in a) bis h) ge-
nannten Straftaten zu begehen." (44)
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Der Europarat

31. Im Ubereinkommen des Euro-
parats zur Verhiitung des Terrorismus
von 2005 heil’t es: , Terroristische
Handlungen [zielen] aufgrund ihres
Wesens oder der Umsténde darauf ab,
die Bevolkerung auf schwerwiegende
Weise einzuschichtern, eine Regierung
oder internationale Organisation rechts-
widrig zu einem Tun oder Unterlassen
zu n&tigen oder die politischen, verfas-
sungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder
sozialen Grundstrukturen eines Landes
oder einer internationalen Organisati-
on ernsthaft zu destabilisieren oder zu
zerstoren." (45)

Die Einhaltung der Menschen- und
Freiheitsrechte ist ein wesentlicher Be-
standteil der Terrorismusbekampfung

32. Terroristische Handlungen
sind Verletzungen der Menschen- und
Freiheitsrechte. Terroristische Hand-
lungen ,zielen auf die Zerstorung der
Menschenrechte, der Grundfreiheiten
und der Demokratie [...], unterminieren
die pluralistische Zivilgesellschaft und
haben nachteilige Auswirkungen auf
die wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung von Staaten". (46) Terroristische
Handlungen ,gefahrden unschuldige
Leben und die Wiirde und Sicherheit der
Menschen tberall, bedrohen die soziale
und wirtschaftliche Entwicklung aller
Staaten und untergraben die weltweite
Stabilitdt und den Wohlstand". (47)

33. Staaten haben die Pflicht, ihrer
Gerichtsbarkeit unterstehende Perso-
nen vor terroristischen Handlungen
zu schiitzen. Staaten sind verpflichtet,
terroristische Handlungen unter Strafe
zu stellen und zu verhindern sowie die
flr solche Handlungen Verantwortlichen
vor Gericht zu stellen. Dabei sollten die
Staaten jedoch die Gesetze einhalten
und die Menschenrechte respektieren.

Die Generalversammlung der Vereinten
Nationen hat feierlich bekraftigt, dass
die Achtung der Menschenrechte fir
Malnahmen zur Terrorismusbhekamp-
fung von zentraler Bedeutung ist, und
erklart, dass wirksame MalRnahmen zur
Terrorismusbekdmpfung und der Schutz
der Menschenrechte keine konkurrieren-
den Ziele sind, sondern sich gegenseitig
erganzen und verstérken. (48-49) In der
globalen Strategie der Vereinten Nati-
onen zur Terrorismusbekampfung, die
durch die Resolution 60/288 der Gene-
ralversammlung angenommen wurde,
sind MaRnahmen zur Gewahrleistung
der Achtung der Menschenrechte fiir
alle festgelegt, und die Rechtsstaatlich-
keit wurde als eine der vier Saulen der
Terrorismushekd@mpfung bestimmt. (50)

Keine Strafe ohne Gesetz, Qualitat
eines Gesetzes und Vorhersehbarkeit

34. Der Grundsatz ,Keine Stra-
fe ohne Gesetz", der in Artikel 11 der
Allgemeinen Erklarung der Menschen-
rechte, (51) in Artikel 15 des Interna-
tionalen Pakts Uber biirgerliche und
politische Rechte (52) und in Artikel 7
der EMRK verankert ist, gehort zu den
Menschenrechten, die die Staaten bei
der Bestimmung der Strafbarkeit und
der Verfolgung von Terrorismus und
terrorismusbezogenen Handlungen
beachten sollten. Die Feststellung, dass
eine bestimmte Handlung eine Straf-
tat darstellt, bedeutet nicht, dass der
Grundsatz der RechtmaRigkeit beachtet
wurde. Das betreffende Gesetz muss
die Qualitat eines Gesetzes haben, (53)
d. h. es muss sowohl zuganglich als
auch vorhersehbar sein, um Willkdr
durch nationale Gerichte zu verhindern,
und es muss hinreichend klar sein,
damit der Einzelne in der Lage ist, sich
danach zu richten. Um einen wirksamen
Schutz gegen willkirliche Verfolgung,
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Verurteilung und Bestrafung zu bieten,
missen Gesetze, die strafrechtliche
Sanktionen vorsehen, so abgefasst
sein, dass sie ,in angemessener Weise"
darlber informieren, welches Verhalten
verboten ist. (54-55-56) Der Begriff
,Gesetz" impliziert ,qualitative Anfor-
derungen, einschlieRlich solcher der
Zuganglichkeit und Vorhersehbarkeit.
Daraus folgt, dass Straftatbestdnde und
entsprechende Strafen im Gesetz klar
definiert sein missen. Dieses Erforder-
nis ist erfdllt, wenn der Einzelne aus dem
Wortlaut der einschlagigen Vorschrift
und gegebenenfalls mit Hilfe der Ausle-
gung durch die Gerichte oder durch eine
angemessene Rechtsberatung in einem
den Umstanden entsprechenden Mal
erkennen kann, welche Handlungen
und Unterlassungen ihn strafrechtlich
belasten". (57) Zweitens muss im Fall
einer Rechtsfortbildung jede Anderung
vorhersehbar sein. (58)

35. Der Europaische Gerichtshof fir
Menschenrechte, der Menschenrechts-
ausschuss der Vereinten Nationen, der
UN-Sonderberichterstatter fir Men-
schenrechte bei der Bekampfung von
Terrorismus und der Hohe Kommissar
der Vereinten Nationen fir Menschen-
rechte haben haufig ihre Besorgnis
darliber zum Ausdruck gebracht, dass
die Rechtsvorschriften zur Terrorismus-
bekampfung vieler Staaten nicht den
Anforderungen der Zuganglichkeit und
Vorhersehbarkeit entsprechen. Bei der
Uberpriifung der Antiterrorgesetze der
Mitgliedstaaten haben sie beispielswei-
se folgende Kritikpunkte geduRert:

- Es besteht ein: ,Mangel an Prazi-
sion bei den besonders weit gefassten
Definitionen von Terrorismus und ter-
roristischen Aktivitaten; ... der Vertrags-
staat sollte: Eine engere Definition von
terroristischen Straftaten annehmen,
die sich auf Straftaten beschrankt, die

berechtigterweise mit Terrorismus und
seinen schweren Folgen gleichgesetzt
werden kdnnen." (59)

- Der vage definierte Straftatbe-
stand der Kollaboration [mit terroris-
tischen Organisationen] lauft Gefahr,
auf Verhaltensweisen ausgeweitet zu
werden, die sich nicht auf irgendeine Art
von Gewalttatigkeit beziehen", und ,die
Unbestimmtheit einiger Bestimmun-
gen Uber terroristische Straftaten im ..
Strafgesetzbuch birgt die Gefahr eines
rutschigen Hangs', d. h. einer allmah-
lichen Ausweitung des Begriffs des
Terrorismus auf Handlungen, die nicht
mit schweren Gewalttaten gegen Ange-
horige der Bevolkerung gleichzusetzen
sind und keinen ausreichenden Bezug
dazu aufweisen". (60)

- ,dass der Straftatbestand der
[Forderung des Terrorismus' ... weit und
vage definiert worden ist". (61)

36. Im Common Law wurde das Be-
stimmtheitsgebot ,void for vagueness"
eingefiihrt, um sicherzustellen, dass
die Vorhersehbarkeit von Strafgesetzen
beachtet wird. Der Oberste Gerichts-
hof der Vereinigten Staaten sagte: ,Es
ist ein Grundprinzip des Rechtsstaats,
dass ein Gesetz, wenn seine Verbote
nicht klar definiert sind, aufgrund von
Unbestimmtheit nichtig ist. Unbestimm-
te Gesetze verstolten gegen mehrere
wichtige Werte. Erstens: Da wir davon
ausgehen, dass der Mensch frei zwi-
schen rechtmafligem und unrechtma-
Rigem Verhalten wahlen kann, bestehen
wir darauf, dass Gesetze einer Person
mit normaler Intelligenz eine angemes-
sene Moglichkeit geben zu wissen, was
verboten ist, damit sie entsprechend
handeln kann. Unbestimmte Gesetze
konnen Unschuldige in die Falle locken,
da sie keine angemessene Warnung
enthalten. Zweitens: Um willkirliche
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und diskriminierende Durchsetzung zu
verhindern, miissen Gesetze eindeutige
Normen fir diejenigen enthalten, die sie
anwenden. Ein unbestimmtes Gesetz
delegiert unzulassigerweise grundle-
gende Fragen zur Vorgehensweise an
Polizisten, Richter und Geschworene,
zu denen sie ad hoc und auf subjektiver
Basis Entscheidungen treffen sollen,
was die Gefahr einer willkiirlichen und
diskriminierenden Anwendung birgt."
37. Das Fehlen einer allgemeingilti-
gen Definition von Terrorismus erleichtert
die Politisierung und den Missbrauch des
Begriffs , Terrorismus", um nicht-terro-
ristische oder sogar legale Aktivitaten zu
beschranken. In einigen Staaten sind die
Antiterrorgesetze sehr vage und tGiberma-
Rig weit gefasst. Durch den Missbrauch,
in einigen Fallen sogar durch die Instru-
mentalisierung von Antiterrorgesetzen,
verletzen die Staaten die Rechte und
Freiheiten des Einzelnen. Die vagen und
UbermaRig weit gefassten Definitionen
von Terrorismus verstoRen gegen den
Grundsatz ,Keine Strafe ohne Gesetz"
und das Rickwirkungsverbot. Diese
Probleme gelten auch fir die wichtigsten
Antiterrorbestimmungen der Turkei.

IX. Instrumentalisierung

der Antiterrorgesetze durch

die tiirkische Regierung

38. Im Jahr 2014 leitete die turki-
sche AKP-Regierung ein hartes Vorge-
hen gegen die Giilen-Bewegung und
andere Kritiker der Regierung ein, und
seitdem instrumentalisieren tirkische
Staatsanwalte Antiterrorbestimmungen.
Nach den Statistiken des tlirkischen
Justizministeriums haben Staatsan-
walte in zunehmendem Male von Art.
314 tStGB Gebrauch gemacht: 8.416
Anklagen im Jahr 2013, 146.731 im Jahr
2017,115.753 im Jahr 2018, 54.464 im
Jahr 2019 und 33.885 im Jahr 2020.

Diese Statistiken zeigen, dass tirkische
Staatsanwalte zwischen 2013 und 2020
gemal Art. 314 tStGB insgesamt mehr
als 420.000 Anklagen erhoben haben
und zwischen 2016 und 2020 mehr als
265.000 Personen nach Art. 314 tStGB
verurteilt wurden. (62) Die Statistiken fur
das Jahr 2021 sind noch nicht verof-
fentlicht worden. Am 20. Februar 2021
erklarte Innenminister Stileyman Soylu,
dass aufgrund ihrer Verbindungen zur
Gllen-Bewegung gegen 622.646 Perso-
nen wegen angeblicher Mitgliedschaft
in einer bewaffneten terroristischen
Vereinigung strafrechtliche Ermittiun-
gen eingeleitet und 301.932 von ihnen
von der Polizei festgenommen wurden
(tUrkisch gozaltr). Folglich hat die Tirkei
die meisten Haftlinge, die wegen terro-
ristischer Straftaten verurteilt wurden.
Einem Bericht des Europarats zufolge
befinden sich in den Mitgliedstaaten des
Europarats mehr als 95 % der Haftlinge,
die wegen Terrorismus verurteilt wur-
den, in trkischen Gefangnissen. (64-65)

39. In der Rechtssache Demirtas
gegen die Turkei (Nr. 2) befand der
Europaische Gerichtshof flir Menschen-
rechte (EGMR), dass die wichtigste
Antiterrorbestimmung der Turkei nicht
,vorhersehbar" war und daher gegen die
Konvention verstiel3. (66)

40. Nach dem Putschversuch von
2016 haben Staatsanwalte und Ge-
richte im ganzen Land eine Liste von
Merkmalen eingeflihrt, anhand derer sie
feststellen, ob eine Person Mitglied der
Gllen-Bewegung und somit ein , Ter-
rorist" ist. Diese Merkmale sind in der
Regel die Folgenden:

- Kontoinhaber bei der Bank Asya zu
sein;

- die Nutzung oder das Herunterla-
den der Bylock-Messaging-Anwendung;

- Analyse der Aktivitaten in den
sozialen Medien und der besuchten
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Websites;

- Spenden an Hilfsorganisationen
mit angeblichen Verbindungen zur GU-
len-Bewegung, z. B. Kimse Yok Mu;

- Wohnsitz in Wohnheimen oder
Studium an Schulen und Universitaten,
die aufgrund des Ausnahmezustands
wegen angeblicher Verbindungen zur
Gilen-Bewegung geschlossen wurden,
oder die Entsendung von Kindern in
diese Bildungseinrichtungen;

- Abonnent von Zeitschriften der
Gllen-Bewegung zu sein;

- das DIGITURK-Abonnement, ein
Anbieter von Satellitenfernsehen, zu
kiindigen, nachdem dieser beschlos-
sen hat, die Ausstrahlung von sieben
Fernsehkanalen, die der AKP-Regierung
kritisch gegentiberstehen, einzustellen;

- Aktionar von Unternehmen zu sein,
die aufgrund angeblicher Verbindungen
zur Gilen-Bewegung im Rahmen des
Ausnahmezustands aufgelost/enteignet
wurden;

- Manager, Angestellter oder Mitglied
einer Gewerkschaft, eines Verbands,
einer Stiftung oder eines Unterneh-
mens zu sein, das aufgrund seiner
angeblichen Verbindungen zur Gi-
len-Bewegung im Rahmen des Ausnah-
mezustands geschlossen/aufgelost/
enteignet wurde.

41. An dieser Stelle ist anzumerken,
dass all diejenigen, die Merkmale wie
die oben beschriebenen aufwiesen, an
Organisationen beteiligt waren bzw.
Transaktionen mit Organisationen
durchfihrten, die zum mafgeblichen
Zeitpunkt legal und mit staatlichen
Lizenzen oder Genehmigungen tatig
waren: die Fernsehsender,

42. Bank Asya 65 (67-68) , Kimse
Yok Mu (69), Schulen (70), Universi-
taten (71) und Stiftungen (72) waren
mit der Genehmigung und unter der
Kontrolle des Innenministeriums oder

des Ministeriums fUr Arbeit und Soziale
Sicherheit tatig. Dariiber hinaus hatten
die meisten dieser Organisationen be-
sondere Status und Privilegien erhalten,
wie z. B. Steuerbefreiung, (73) Anerken-
nung als gemeinnitziger Verein, (74)
staatliche Subventionen oder eine Aus-
zeichnung fur herausragende offentliche
Dienste. (75) Mit anderen Worten: Es
handelte sich um rechtmaRige Aktivita-
ten im Rahmen der Rechte, die durch die
EMRK geschitzt sind.

43. Teilschlussfolgerung:

a) Die Gilen-Bewegung wurde
weder von den Vereinten Nationen noch
von der EU noch in irgendeinem anderen
Land auler der Turkei als terroristische
Organisation eingestuft.

b) Die von der Tirkei verwendeten
Merkmale zur Einstufung einer Person
als Terrorist entsprechen in keiner Weise
den internationalen Vertragen oder
Bestimmungen zur Bekampfung des
Terrorismus sowie dem von den Verein-
ten Nationen, der EU und dem Europarat
geschaffenen Rechtsrahmen.

X. Unbeabsichtigte Folgen

der FATF-Standards

44. In einer von der FATF im Oktober
2021 verdffentlichten Zusammenschau
(76) raumte die FATF ein, dass die von
ihr vorgeschlagenen Standards un-
beabsichtigte Folgen fir unschuldige
natirliche und juristische Personen
haben. Laut FATF handelt es sich bei
den unbeabsichtigten Folgen vor allem
um folgende Themen: (1) De-Risking,
(2) finanzielle Ausgrenzung, (3) Be-
schneidung der Menschenrechte und (4)
unangemessenes Abzielen auf gemein-
nitzige Organisationen. Wir werden uns
mit den ersten drei dieser Punkte befas-
sen, da sie fUr unser Thema besonders
relevant sind. (77)
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De-Risking Das Ph&nomen, dass Finanzinstitute Geschéaftsbeziehungen mit
Kunden oder bestimmten Arten von Kunden beenden oder ein-
schranken, um Risiken zu vermeiden, anstatt sie im Einklang mit
dem risikobasierten Ansatz der FATF zu managen. (78)

Finanzielle Die falsche Anwendung der FATF-Standards und insbesondere

Ausgrenzung die Nichtanwendung der VerhaltnismaRigkeit, die fir den risiko-

basierten Ansatz von zentraler Bedeutung ist, kann zu finanzieller
Ausgrenzung flhren oder diese verstarken. Die FATF stellt fest,
dass es zwei Hauptfaktoren gibt, die zum finanziellen Ausschluss
beitragen. Erstens Umsetzungsprobleme auf der Ebene der
Lander oder des privaten Sektors, die zu einer Fehlanwendung
der FATF-Standards und insbesondere zur Nichtanwendung der
VerhaltnismaRigkeit fiihren, die fiir den risikobasierten Ansatz
von zentraler Bedeutung ist. Zweitens ermutigen die FATF und
andere Aktivitaten die Behorden, den Privatsektor und die Bewer-
tungsteams nicht in angemessener Weise, die Auswirkungen der
finanziellen Ausgrenzung zu verstehen. Die FATF-Standards sind
in erster Linie auf Situationen mit hoherem Risiko ausgerichtet,
sodass verstarkte MalRnahmen in Situationen mit hohem Risiko
obligatorisch sind, wahrend vereinfachte Manahmen in Situatio-
nen mit geringem Risiko optional sind. (79)

Beschneidung
von Menschen-
rechten

Die FATF sagte, dass sie auch auf Falle von Fehlanwendung der
FATF-Standards aufmerksam gemacht wurde, méglicherweise als
Vorwand fir MaBnahmen mit anderweitiger Motivation. Die FATF
sagt, dass es eine Reihe von Wegen gibt, wie die Fehlanwendung
von FATF-Standards ordnungsgemafe Verfahren und Verfahrens-
rechte beeintrachtigen kann, z. B.:

- zu weit gefasste oder vage Straftatbestande im Rechtsrah-
men zur Bekampfung der Terrorismusfinanzierung, was zu einer
unangemessenen Anwendung von Praventiv- und Stérmaflinah-
men fiihren kann, einschlieflich Sanktionen, die nicht verhaltnis-
mafig sind;

- Fragen, die fir die Ermittlung und strafrechtliche Verfolgung
von Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung
und Geldwasche relevant sind, wie die Unschuldsvermutung und
das Recht einer Person auf wirksamen Schutz durch die Gerichte;

- die nicht ordnungsgemafle Umsetzung der Resolutionen des
UN-Sicherheitsrats und der FATF-Standards bei rechtmaRigen
Verfahren und Verfahrensfragen in Verbindung mit dem Einfrieren
von Vermdgenswerten, einschlieRlich des Rechts auf Uberpriifung,
Anfechtung von Bezeichnungen und grundlegende Ausgaben. (80)
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XI. Schlussfolgerung

45. Aus der vorliegenden Studie
lassen sich die folgenden Schlussfolge-
rungen ziehen:

i. Die FATF-Standards sind wich-
tig, um zu Uberprifen, ob ein Staat die
Standards zur Bekampfung der Terro-
rismusfinanzierung und der Geldwa-
sche einhalt, die dazu beitragen, die
Welt sicherer zu machen; wie die FATF
jedoch einraumte, eignen sich die Stan-
dards zur Bekampfung der Terroris-
musfinanzierung und der Geldwasche
dazu, absichtlich fiir politische Zwecke
missbraucht zu werden, was zu unbe-
absichtigten Folgen fiihren kann.

ii. Wahrend Geldwasche allgemein
gut definiert ist, gibt es fiir den Terro-
rismus und damit zusammenhangende
Straftaten, wie die Finanzierung des
Terrorismus, keine allgemein glltige
Definition. Daher besteht die besondere
Gefahr, dass solche Delikte zur Verfol-
gung politischer Gegner und zivilgesell-
schaftlicher Akteure genutzt werden.
Dies gilt nicht nur flir den strafrechtli-
chen Bereich, sondern auch fir die Ein-
stufung von Personen als Terroristen,
die nach der derzeitigen Regelung in
der Tirkei kaum die Moglichkeit haben,
eine solche Einstufung anzufechten,
und die schwerwiegende Auswirkungen
auf die Moglichkeiten des Einzelnen
haben kann, im Ausland zu leben und
zu Uberleben.

ili. Aus den oben genannten
Grlinden kénnen notwendige und
ordnungsgemane FATF-Standards von
einigen Staaten dazu benutzt werden,
die Freiheit von Einzelpersonen einzu-
schranken, sogar von Personen, die als
Fllchtlinge aus diesen Staaten geflo-
hen sind. Die FATF raumt ein, dass ihre
Standards als ,Vorwand fir Manah-
men mit anderweitiger Motivation"
missbraucht werden kdnnen. (81)

iv. Eine solche missbrauchliche
Anwendung der FATF-Standards kann
nicht nur schwerwiegende nachteili-
ge Auswirkungen auf die Rechte des
Einzelnen haben, sondern auch das
Gegenteil von dem bewirken, was die
FATF beabsichtigt hat, da Staaten,
die weitreichende MalRnahmen zur
Verfolgung ihrer politischen Gegner
ergreifen, keine gezielten Mallnahmen
zur Verhinderung des Terrorismus und
der Terrorismusfinanzierung ergreifen,
wie dies beabsichtigt war, was in diesen
Staaten zu einer Liicke im Schutz vor
solchen Aktivitaten fihrt.

v. Die FATF muss MalRnahmen
ergreifen, um nicht nur diejenigen zu
schitzen, die aus politischen Griinden
unter vage Antiterrorbestimmungen fal-
len, sondern auch um sicherzustellen,
dass ihre Standards auf die Verhinde-
rung von Terrorismus und Terrorismus-
finanzierung ausgerichtet sind, was ihr
eigentliches Ziel ist.

vi. Der Missbrauch von Antiterror-
maflnahmen durch die Turkei ist, wie
oben dargelegt, sehr gut dokumentiert.

vii. Die Giilen-Bewegung ist von
keinem anderen Land auer der Turkei
als terroristische Organisation einge-
stuft worden, und es gibt keine Beweise
daflr, dass die tlrkische Einstufung
ordnungsgeman erfolgt ist.

viii. Die von der tlrkischen Regie-
rung verwendeten Merkmale zur Be-
stimmung der Zugeharigkeit einer Per-
son zur Gllen-Bewegung fallen nicht
in den von den Vereinten Nationen, der
EU und dem Europarat vorgeschla-
genen Rechtsrahmen; im Gegenteil,
sie verstoRen gegen die Grundrechte
und -freiheiten, die in der Allgemeinen
Erklarung der Menschenrechte, dem
Internationalen Pakt Uber birgerliche
und politische Rechte und der EMRK
verankert sind. Der EGMR stellte fest,
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dass die wichtigste Antiterrorbestim-
mung der Turkei nicht ,vorhersehbar"
sei und somit gegen die Konvention
verstolRe. (82)

ix. Die tlrkische Regierung hat die
internationale Zusammenarbeit bei der
Bekdmpfung der Terrorismusfinanzie-
rung missbraucht, um sie als lander-
Ubergreifendes Repressionsinstrument
einzusetzen.

x. Die tirkische Regierung hat ihren
Einfluss auf multinationale Finanzins-
titute und Finanzdatenverarbeitungs-
unternehmen missbraucht, um im
Ausland lebende Regimekritiker ins
Visier zu nehmen.

XIl. Empfehlungen

46. Empfehlungen an die FATF,
regionale FATF-ahnliche Einrichtungen,
nationale Finanzaufsichtsbehdrden und
Regulierungsbehorden:

i. Uneingeschrankte und ausdriick-
liche Anerkennung der Schlisselrolle,
die Menschenrechtsverteidiger und
zivilgesellschaftliche Akteure bei der
Verhitung und Bekampfung von ge-
walttatigem Extremismus spielen,

ii. eine unmissverstandliche Erkla-
rung abzugeben, dass die Mallnahmen
der FATF nicht als Instrument fir po-
litische Verfolgung eingesetzt werden
durfen,

ili. Menschenrechtsverteidiger,
Menschenrechts-NGOs und Anwalts-
kammern als Beteiligte und Partner in
umfassende MalRnahmen einzubezie-
hen, einen solchen partizipatorischen
Ansatz auf nationaler Ebene zu fordern
sowie eine Verpflichtung zur &ffentli-
chen Konsultation zu akzeptieren,

iv. Einfiihrung des allgemeinen
regelmaRigen Uberpriifungszyklus der
Vereinten Nationen zur Uberwachung
der Einhaltung der FATF-Standards und
der Menschenrechte durch die Staaten,

v. eine ,Missbrauchsliste" zu erstel-
len, um diejenigen Staaten zu benennen
und zu beschamen, die die Instrumente
zur Bekampfung der Terrorismusfinan-
zierung und der Geldwasche aus unlau-
teren Motiven heraus missbrauchen;

vi. Uberpriifung der Gesetzgebung
und der rechtlichen Bestimmungen der
Staaten anhand der Rechtsprechung
des EGMR zum Grundsatz der Rechts-
qualitat,

vii. Berlicksichtigung der Recht-
sprechung des EGMR sowie der
Stellungnahmen und Berichte der
UN-Menschenrechtsgremien zu den
jeweiligen Staaten bei der Bewertung
ihrer Regelkonformitat,

viii. Zusammenarbeit mit Men-
schenrechtsgruppen und internatio-
nalen Organisationen, um regelmafig
zu Uberprifen, ob die Staaten die oben
genannten Bestimmungen einhalten,

ix. Finanzinstitute daran zu erin-
nern, dass finanzielle Eingliederung ein
Grundrecht ist,

x. Finanzinstitutionen und Finanz-
datenverarbeitungsunternehmen daran
zu erinnern, dass Benennungen von
Einzelpersonen mit aulerster Vorsicht
zu behandeln sind, wenn sie von Staa-
ten vorgenommen werden, a) die auf
der Grauen Liste der FATF stehen oder
b) von denen internationale Gerichte
oder Menschenrechtsgremien fest-
gestellt haben oder Uber die berichtet
wird, dass sie Menschenrechte und
Freiheiten verletzen oder tber vage
und missbrauchliche Antiterror- oder
AML-Bestimmungen verfligen,

xi. Finanzinstitutionen und Unter-
nehmen, die Finanzdaten verarbeiten,
daran zu erinnern, dass Angaben zu
Journalisten und anderen Menschen-
rechtsverteidigern sowie politischen
Flchtlingen mit aulerster Vorsicht zu
behandeln sind, und
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xii. sicherzustellen, dass das tagli-
che Leben von Personen nicht auf den
Kopf gestellt wird, die allem Anschein
nach Opfer politisch motivierter Maf3-
nahmen sind.

47. Empfehlungen an Regierungen:

i. Verabschiedung von Gesetzen,
die den Nutzen grenziiberschreitender
Unterdrickung verringern,

ii. Verabschiedung von Rechtsvor-
schriften zur finanziellen Entschadi-
gung von Personen, die aufgrund des
Missbrauchs von Gesetzen und Inst-
rumenten zur Terrorismusbekampfung
verfolgt werden,

iii. Erhohung des Kostenaufwands
flr grenziiberschreitende Repressionen
und haufigere Anwendung gezielter
Sanktionen gegen Personen, die durch
den Einsatz grenziiberschreitender
Repressionsinstrumente fur schwere
Menschenrechtsverletzungen gegen
Exilanten verantwortlich sind,

iv. Finanzinstitute und Unterneh-
men, die Finanzdaten verarbeiten, zu
groRerer Transparenz, zur Einhaltung
der Grundrechte und -freiheiten und
insbesondere zur Wahrung der Un-
schuldsvermutung verpflichten,

v. Multinationale Finanzinstitutionen
und Unternehmen, die Finanzdaten ver-
arbeiten, dazu verpflichten, die Leitlinien
fur Wirtschaft und Menschenrechte
einzuhalten, insbesondere die der OECD
und der UN,

vi. Multinationale Finanzinstitute
und Unternehmen, die Finanzdaten ver-
arbeiten, dazu verpflichten, bei Daten,
die von Staaten bereitgestellt werden, a)
die auf der Grauen Liste der FATF ste-
hen, oder b) von denen internationale
Gerichte oder Menschenrechtsgremien
festgestellt haben, dass sie die Men-
schenrechte und Freiheiten verletzen,
oder von denen berichtet wird, dass sie

vage und missbrauchliche Antiterror-
oder AML-Bestimmungen haben, eine
Sorgfaltsprifung in Bezug auf Men-
schenrechte durchzufthren,

vii. Aufklarung der Finanzinstitute,
um sicherzustellen, dass sie verstehen,
dass das blofRe Vorhandensein einer
von einem anderen Land ergriffenen
Malnahme oder von Zeitungsartikeln
nicht als schliissiger Beweis fir eine
Straftat betrachtet werden darf.
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